
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde,  

 
am vorletzten Freitag 
berichteten die Medien 
über die unbefugte Ver-
öffentlichung persönli-
cher Daten und Doku- 

mente von Politikern und Personen des 
öffentlichen Lebens im Internet.  
Die Identifizierung eines Tatverdächti-
gen bereits 48 Stunden später und des-
sen anschließendes umfassendes Ge-
ständnis sind deutlicher Beleg für die 
erfolgreiche und professionelle Arbeit 
der Sicherheitsbehörden. 
Die Cyberwelt darf weder ein rechts-
freier Raum noch ein Raum unzu-
reichender Rechtsdurchsetzung sein.  
Das Hacken und Abschöpfen von Daten 
ist ein schwerer Eingriff in die Pri-
vatsphäre der Betroffenen. Dies kann 
schwere Folgen für die Betroffenen ha-
ben, wenn zum Bespiel deren persönli-
che Bankdaten oder private Korrespon-
denz veröffentlicht wird.  
Im Kampf gegen Hackerangriffe und 
Cyberkriminalität brauchen wir zusätz-
liches Personal und bessere technische 
Fähigkeiten, um bei Straftaten im Inter-
net schnell und effektiv bundesweit 
handeln zu können.  
Dazu ist es erforderlich, dass unser 
Grundgesetz im Sicherheitsbereich den 
Sprung vom Schreibmaschinen- ins 
Internetzeitalter schafft. Die Sicherheits-
behörden brauchen eine ausreichende 
verfassungsrechtliche Grundlage, um die 
gestiegenen Anforderungen, die wir an 
sie stellen, zu erfüllen.  
Zudem wollen wir sicherstellen, dass 
Strafbarkeitslücken geschlossen werden 
und das Ausspähen von Daten durch ein 
höheres Strafmaß deutlicher geahndet 
wird als bisher.  
 
Es grüßt Sie 

 
Dr. Günter Krings, MdB 
Vorsitzender der CDU-Landesgruppe NRW 

Foto: Laurence Chaperon 
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Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien 
zu sicheren Herkunftsländern erklären 
 

Die Zahl der Asylanträge ist im abgelaufenem Jahr 2018 stark gesunken. 
Dennoch sind darunter immer noch viele Asylanträge, die von vornherein 
sehr geringe Erfolgsaussichten haben. Diese Anträge sollen daher zügiger 
bearbeitet und entschieden werden können, so dass im Falle einer Ableh-
nung auch die Rückkehr schneller erfolgen kann.  
 

Eine – im nationalen Verfassungsrecht in Artikel 16a Absatz 3 des Grundge-
setzes (GG) und im europäischen Recht in den Artikeln 36 und 37 der Richt-
linie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des 
internationalen Schutzes vorgesehene – Möglichkeit hierzu bietet die Einstu-
fung von Staaten als sichere Herkunftsstaaten.  
Die Einstufung der Westbalkanstaaten als sichere Herkunftsstaaten hat ge-
meinsam mit anderen Maßnahmen der Bundesregierung zu einem erhebli-
chen Rückgang der Asylsuchenden aus diesen Staaten geführt. Durch den 
Gesetzentwurf werden die Staaten Georgien, Demokratische Volksrepublik 
Algerien, Königreich Marokko und Tunesische Republik zu sicheren Her-
kunftsstaaten in diesem Sinne bestimmt. 
Nach sorgfältiger Prüfung durch die Bundesregierung ist sie zu dem Ergebnis 
gekommen, dass in den genannten Staaten gewährleistet erscheint, dass dort 
generell, systematisch und durchgängig weder Verfolgung noch Folter oder 
unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung noch Be-
drohung infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen bewaffneten Konflikts zu befürchten sind.  
Tatsächliche Schutzgründe liegen bei Antragstellern aus den oben angege-
benen Staaten daher nur in wenigen Einzelfällen vor. Durch die zahlreichen, 
zumeist aus nicht asylrelevanten Motiven gestellten Asylanträge werden 
Bund, Länder und Kommunen mit erheblichen Kosten für die Durchführung 
der Verfahren sowie für die Versorgung der in Deutschland aufhältigen 
Asylsuchenden belastet. Dies geht im Ergebnis zu Lasten der tatsächlich 
schutzbedürftigen Asylsuchenden, da für sie weniger Kapazitäten zur Verfü-
gung stehen. 
Die genannten Staaten werden als sichere Herkunftsstaaten eingestuft, um 
Asylverfahren von Staatsangehörigen dieser Staaten schneller bearbeiten 
und – im Anschluss an eine negative Entscheidung über den Asylantrag – 
den Aufenthalt in Deutschland schneller beenden zu können. Deutschland 
wird dadurch als Zielland für aus nicht asylrelevanten Motiven gestellte 
Asylanträge weniger attraktiv. Der Individualanspruch auf Einzelfallprüfung 
bleibt dadurch unberührt. 
Nach der Einstufung der Länder Bosnien und Herzegowina, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien und Serbien im Jahr 2014 betrug der durch-
schnittliche Rückgang der Asylanträge in den ersten zehn Monaten nach 
dem Inkrafttreten des Gesetzes 38 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes. Auch die Einstufung der Staaten Albani-
en, Kosovo und Montenegro als sichere Herkunftsstaaten im Jahr 2015 führte 
zu einem deutlichen Rückgang der Asylanträge.  
Der Einstufung der betreffenden Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten muss 
auch der Bundesrat zustimmen.  
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Diese Veröffentlichung dient ausschließlich der Information. Sie darf während eines Wahlkampfes nicht zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden.  
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Unionsfraktion spricht sich für die Beibehaltung 
der Sanktionen in der Grundsicherung aus 
Für eine Leistung müsse es auch immer eine Gegenleistung geben, bekräftigen Arbeitsmarkt-
experten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Zusammenhang mit der Prüfung der Hartz IV-
Sanktionen durch das Bundesverfassungsgericht. Die Beibehaltung der Sanktionen in der 
Grundsicherung ist für die Unionsfraktion eine Frage der Gerechtigkeit. 
 
Beim Bezug von Hartz-IV gilt: Wer staatliche Hilfe in Anspruch nimmt, ist verpflichtet, aktiv 
daran mitzuwirken, dass das so schnell wie möglich nicht mehr notwendig ist. Halten sich 
Bezieher nicht an die Regeln, sieht das Zweite Sozialgesetzbuch Leistungskürzungen vor. In 
einem Verfahren prüft das Bundesverfassungsgericht, ob diese Sanktionsregeln zulässig sind. 
Für die Union ist die Beibehaltung der Sanktionen in der Grundsicherung gleich in doppelter 
Hinsicht eine Frage der Gerechtigkeit: zum einen gegenüber den Steuerzahlern, die schließ-
lich die Grundsicherung finanzieren. Aber auch gegenüber all denjenigen Arbeitslosen, die 
sich aktiv um einen Arbeitsplatz bemühen und mit den Jobcentern kooperieren.  
Das sogenannte „Fördern und Fordern muss daher beibehalten werden. Außerdem betreffen 
Sanktionen nur 3,1 Prozent der erwerbsfähigen Grundsicherungsbezieher. 
 
Es ist wunderlich, dass SPD und Grüne seit fast 15 Jahren mit den Arbeitsmarkt-Reformen 
hadern. Dabei sind die Erfolge unübersehbar. Seit 2005 ist die Arbeitslosenquote von damals 
11,7 Prozent auf zuletzt unter 5 Prozent gesunken. Auch die Zahl der Erwerbstätigen in 
Deutschland hat mit mehr als 45 Millionen Menschen einen neuen Rekordwert erreicht. Pa-
rallel dazu sind vor allem in den vergangenen Jahren Löhne und Renten real gestiegen. 
 

Die ländlichen Regionen liegen uns am Herzen 
 

Der Deutsche Bundestag wird am Freitag über den Koalitions-Antrag „Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt stärken – Gutes Leben und Arbeiten auf dem Land 
gewährleisten“ debattieren.  
Für die Union sind ländliche Regionen kein Anhängsel der Ballungszentren, 
sondern Fundament unseres Landes. Mehr als die Hälfte der Deutschen lebt 
dort. Es ist die Heimat des Mittelstandes. Nirgendwo gibt es mehr Ehrenamt. 
Allerdings gibt es auch Schattenseiten – real und gefühlt. Der Erfolg einer Re-
gion steht und fällt mit ihrer Wirtschaft. Die Menschen wollen nicht nur schö-
ner wohnen, sondern auch besser leben.  

Dazu brauchen sie Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Wir brauchen keine Museumsdörfer, sondern Vitalorte. Tradition 
und Moderne schließen sich dabei nicht aus. Dafür braucht es einen klaren und unverstellten Blick: Sachlichkeit statt 
Ideologie, Pragmatismus statt Verklärung, Herz statt Bürokratie. 
Hierfür brauchen wir die richtigen Rahmenbedingungen. Der Antrag der Koalitionsfraktionen ist Ermächtigung und 
Aufforderung an die Bundesregierung zugleich, das Ehrenamt zu stärken. Ohne dies ist auf dem Land kein Staat zu 
machen. Mehr als alles andere benötigt dies eine Entbürokratisierungsoffensive: Für die Freiwillige Feuerwehr, die 
Chöre, Sportvereine oder Hospizinitiativen. 

Eine besondere Dynamik und Vielfalt prägt viele ländliche Regionen in Deutschland. Innovative mittelständische 
Unternehmen, ein naturnahes Lebensumfeld und ein buntes, starkes Vereinsleben steigern den Charme des Lebens 
auf dem Land. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass einige Regionen vom strukturellen und demografischen Wandel 
besonders betroffen sind. Auch bei neuen Technologien und digitaler Infrastruktur gibt es Defizite. Die Menschen 
erwarten eine verlässliche Versorgung mit digitaler Infrastruktur in den ländlichen Regionen. Das ist für Unterneh-
men wie Privatpersonen ein wesentlicher Standortfaktor. Gerade unsere Landwirte benötigen ein schnelles, verlässli-
ches Internet, möglichst auf 5G-Standard. Nur so können sie die Potenziale einer vernetzten Landtechnik ‚Made in 
Germany‘ nutzen, um damit Präzisionslandwirtschaft 4.0 zu betreiben. Deshalb fordert die Unionsfraktion die Bun-
desregierung dazu auf, alles zu tun, damit ein zügiger und wirklich flächendeckender Ausbau von Glasfaser und mo-
dernster Mobilfunktechnik erfolgt.         Foto: Pixabay 
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